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Zitat des Bundesverfassungsgericht (BVG) 
vom 31.05.1990 in einer Urteilsbegründung (2 BvR 1436/87 S. 39) 

 

Die Forstpolitik der Bundesregierung ist weniger auf Marktpflege 

ausgerichtet; sie dient vor allem der Erhaltung des Waldes als 

ökologischen Ausgleichsraum für Klima, Luft und Wasser, für die Tier- 

und Pflanzenwelt sowie für die Erholung der Bevölkerung (Agrarbericht, 

a. a. O., S. 104 ff.). Neben den wirtschaftlichen Nutzen des Waldes tritt 

gleichrangig seine Bedeutung für die Umwelt (vgl. §§ 1.6 des BGBl. S. 

1037). Die Bewirtschaftung des Körperschafts- und Staatwaldes, der 58 % 

der Waldfläche in der Bundesrepublik ausmacht, dient der Umwelt- und 

Erholungsfunktion des Waldes, nicht der Sicherung von Absatz und 

Verwertung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse. Die staatliche Forstpolitik 

fördert im Gegensatz zur Landwirtschaftspolitik weniger die Betriebe und 

die Absetzbarkeit ihrer Produkte als vielmehr die Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes. 
 


